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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Stadt Torgelow (Vorberatung) 28.04.2026 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Torgelow (Vorberatung) 12.05.2026 N 
Stadtvertretung (Entscheidung) 17.06.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 17.06.2026 
die als Anlage beigefügten Abwägungstabellen zum Bebauungsplan Nr. 46/2024 
„Wohnen Jungfernbeck I“ über die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 
der einzelnen Beteiligungsprozesse. Aus den Abwägungstabellen geht hervor 
welche Stellungnahmen berücksichtigt wurden und in welchem Umfang sie in den 
Bebauungsplan eingeflossen sind.  
 

2. Diejenigen, die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das 
Ergebnis mit Angabe der Gründe (Auszug aus der Abwägungstabelle) in Kenntnis 
zu setzen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Ja  Nein  
Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einzahlungen/ 
Erträge 
(Zuschüsse u. ä.) 

Finanzierung 
durch Haushalt 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten 
abzgl. Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 

Produkt/ Sachkonto:  
 

 
 
 
Anlage/n 
 
keine 
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Begründung 
 
Siehe Begründung des Bebauungsplanes. 
 



 

08.04.2026    1 

 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 46/2024 „Wohnen Jungfernbeck I“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom 28.04.2026 

Hauptausschuss vom 12.05.2026 
Stadtvertretung vom 17.06.2026 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 08.04.2026 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 p.berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 28.11.2025  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 14.11.2025 
27.11.2025 

 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 13.11.2025  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 26.11.2025 
04.12.2025 

 

5. Landesamt für innere Verwaltung M-V  x 

6. Bergamt Stralsund 11.11.2025  

7. Straßenbauamt Neustrelitz 04.11.2025  

8. Forstamt Torgelow 04.11.2025  

9. Landkreis Vorpommern-Greifswald 28.11.2025 
04.12.2025 
03.03.2026 

 

10. E.DIS Netz GmbH 09.01.2026  

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 24.11.2025  

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 05.11.2025  

13. Deutsche Telekom Technik GmbH 04.11.2025  

14. Wasser- und Bodenverband „Uecker/Haffküste“ 06.11.2025  

15. 50Hertz Transmission GmbH 30.10.2025  

16. Telefonica O2  x 

17. Vodafone Kable Deutschland 24.11.2025  

18. Remondis Vorpommern Greifswald GmbH  x 

19. Stadtwerke Torgelow 30.10.2025  

20. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 24.11.2025  

21. Breitlandnet 30.10.2025  

22. BIL 04.11.2025 Nicht betroffen 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung 03.11.2025  
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Umlandgemeinden: 

1. Stadt Eggesin   

2. Gemeinde Viereck 28.112025 Keine Einwände 

3. Gemeinde Hammer a. d. Uecker   

4. Gemeinde Jatznick   

5. Gemeinde Wilhelmsburg   

6. Gemeinde Ferdinandshof   

7. Gemeinde Liepgarten   

8. Stadt Ueckermünde 19.11.2025 Keine Hinweise 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 24.11.2025 bis zum 05.01.2026 wurde keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im 
Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
keine Einwände gegen das Planungsvorhaben hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, dass die Belange der 
Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden durch die gemeindliche 
Planung nicht berührt werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, dass keine agrar-
strukturellen Belange der gemeindlichen Planung entgegenstehen, 
zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, dass 
aus immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, dass die Be-
lange der Baudenkmalpflege nicht berührt sind, zur Kenntnis.  
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Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, dass sich im 
Bereich der Planung keine bekannten Bodendenkmale befinden, 
zur Kenntnis.  
 
Die fachtechnischen Hinweise zu zufälligen Funden waren als Hin-
weis in den Entwurf eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
die Ausführungen des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine bergbaulichen Be-
lange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenbauamt 
Neustrelitz keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Landesfortanstalt Mecklenburg-
Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die Forstbehörde 
keine Einwände gegen die gemeindliche Planung hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und 
nachrichtlich in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Auskünfte des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Rechtsamt, SG Breitband zum Breitbandausbau 
zur Kenntnis. Das gesamte Plangebiet ist Teil eines Förderpro-
gramms zum Ausbau der Breitbandversorgung.  
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Die Stadt Torgelow nimmt die Auskünfte des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und Katastrophen-
schutz zum Thema Kampfmittel zur Kenntnis und stellt diese in die 
Begründung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Auskünfte des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und Katastrophen-
schutz zum Thema Hochwasser zur Kenntnis. Der Planbereich ist 
nicht hochwassergefährdet. 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Auskünfte zum abwehrenden Brand-
schutz zur Kenntnis und stellt diese in die Begründung ein. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden in die Begründung aufge-
nommen. 
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Der Löschwassernachweis war und ist in der Begründung des Ent-
wurfes enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Anregungen und Hinweise des SG 
Verkehrsstelle in die Begründung auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung keine Baudenkmale berührt und kein Bodendenkmal im Plan-
geltungsbereich bekannt sind. 
 
Ein Hinweis auf mögliche Funde war Bestandteil des Entwurfes. 
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Zu 1. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 2. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 3. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 4. Dem wird gefolgt. 
 
 
Zu 5. Die Straßenbegrenzungslinie wird gemäß Punkt 2 überarbei-
tet, sodass die Erschließung eindeutig dargestellt wird. 
 
 
 
Zu 6. Dem wird gefolgt. 
 
Der Begriff mindestens wird gestrichen. 
 
Zu 1. Dem wird gefolgt. 
 
Zu 2. Die Löschwasserversorgung war Bestandteil der Begründung 
des Entwurfes. 
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Der Hinweis zu den Bodendenkmalen war Bestandteil des Entwur-
fes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des 
Kataster- und Vermessungsamtes keine Bedenken gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Wasser-
wirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Immissionsschutz unter Hinweisen keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung hat. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Stadt Torgelow nimmt die Ausführungen des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, untere Naturschutzbehörde zur Kenntnis.  
 
Die Vermeidungsmaßnahmen A, B und D werden ergänzt.  
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Die Maßnahme C lässt sich innerhalb des AFBs nicht herleiten, da 
keine Betroffenheit von Anhang-IV-Reptilien und -Amphibien fest-
zustellen ist, und Kleinsäuger kein Bestandteil des AFBs sind. Etwa 
Erdkröten oder Kleinsäuger können natürlich von offenen Baugru-
ben betroffen sein. 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise des SG Wasserwirtschaft werden in 
die Begründung eingestellt.  
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die untere Abfall- und 
Bodenschutzbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen 
zustimmt. 
Die fachtechnischen Hinweise der unteren Abfall- und Boden-
schutzbehörde  werden in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich Mittelspan-
nungs- und Niederspannungsstromkabel der E.DIS Netz GmbH im 
Plangeltungsbereich befinden. Im Süden befinden sich Mittel- und 
Niederspannungskabel auf dem privaten Baugrundstück. Das Nie-
derspannungskabel im Norden liegt im öffentlichen Straßenraum. 
 
Für die Kabel auf dem privaten Baugrundstück werden Leitungs-
rechte festgesetzt. 
 



 

08.04.2026    26 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Hinweise 
oder Anregungen zur gemeindlichen Planung bestehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Bau- 
und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, dass sich nach derzei-
tigem Kenntnisstand kein vom SBL verwalteter Grundbesitz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbereich befin-
det, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich in den öffentli-
chen Verkehrsflächen Telekommunikationslinien befinden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Vodafone GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung der Vodafone GmbH, 
dass keine Einwände geltend gemacht werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uecker-Haffküste“ werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Wasser- und Bo-
denverbandes „Uecker-Haffküste“, dass aus seiner Sicht der ge-
meindlichen Planung nichts entgegensteht, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und der Hinweis der 50Hertz Transmission GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH befinden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Stadtwerke Neustrelitz werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass es im Plangeltungs-
bereich keinen Leitungsbestand des Breitbandausbaus der „Land-
werke MV“ gibt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verban-
des Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangeltungs-
bereich eine Trinkwasserleitung des Wasser- und Abwasser-Ver-
bandes Ueckermünde befindet. 
Nach dem anliegenden Lageplan befindet sie sich teilweise auf den 
privaten Baugrundstücken.  
Durch die geforderten 2 m beidseits der Trinkwasserleitung, kann 
an der Straße im Norden des Plangeltungsbereichs nicht gebaut 
werden. An der nördlichen Ecke muss die Baugrenze etwas redu-
ziert werden. 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 46/2024 „Wohnen Jungfernbeck I“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom 28.04.2026 

Hauptausschuss vom 12.05.2026 
Stadtvertretung vom 17.06.2026 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 13.04.2026 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 p.berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

August-Bebel-Straße 
20a 

15344 Strausberg Tel.: 0395-5824051 URL: planungsbuero-
trautmann.de 

info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifswald 12.03.2026  

2. E.DIS Netz GmbH  x 

3. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 30.03.2026  

 

 
II. 

 
Öffentlichkeit 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Grundstückseigentümer  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und 
nachrichtlich in die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Zu 1. Kenntnisnahme 
Zu 2. Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Dem wird gefolgt. 
Zu 2. Die Löschwasserversorgung war Bestandteil der Begrün-
dung des Entwurfes. 
Zu 3. Die Sicherung der Rechte ist nicht Aufgabe der Bauleitpla-
nung. 
 
 
Zu 4. Die Geltungsbereichsgrenze stimmt in der Planzeichnung 
und der Planzeichenerklärung überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme lässt sich innerhalb des AFBs nicht herleiten, da 
keine Betroffenheit von Anhang-IV-Reptilien und -Amphibien fest-
zustellen ist, und Kleinsäuger kein Bestandteil des AFBs sind. Etwa 
Erdkröten oder Kleinsäuger können natürlich von offenen Baugru-
ben betroffen sein. 
Der Umweltplaner hat die Maßnahme jetzt, um weitere Verzöge-
rungen zu vermeiden, einfach in den AFB integriert, ohne sie An-
hand einer bestimmten Artengruppe herleiten zu können. Sauber 
ist das nicht. Andernfalls würde sich aber das Verfahren noch wei-
ter verzögern. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men und nachrichtlich in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Wasser- und Abwas-
ser-Verband Ueckermünde zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Trink- und Abwasser sind bereits in die Begrün-
dung aufgenommen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung ist im Verfahren geklärt worden und in 
der Begründung beschrieben (siehe Kapitel 6.2 Ver- und Entsor-
gung). 
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